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K l a g e

der Stadt Genthin, Am Marktplatz 3, 39307 Genthin, gesetzlich vertreten durch ihren Bür-
germeister, Herrn Matthias Günther

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte CMS Hasche Sigle
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Lennéstraße 7, 10785 Berlin

g e g e n

den Tourismusverein Genthin, Jerichow & Elbe-Parey e. V., Dattelner Straße 1,
39307 Genthin, gesetzlich vertreten durch die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes,
Herrn Matthias Günther, Frau Nicole Golz und Herrn Harald Bothe

– Beklagter –
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Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir Klage und werden

beantragen,

1. Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Beklag-
ten vom 18.11.2019, die da lauten,

- Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, sowie Feststellung
der Beschlussfähigkeit,

- Bestätigung der Tagesordnung,

- Wahl von Frau Sandra Hollerith als Kassenführerin/Schatzmeisterin

und

- Wahl von Herrn Christoph Michèl als Beiratsmitglied des Gesamtvor-
standes,

nichtig sind,

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gegenstandswert: EUR 2.000,00

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Die Klägerin ist Mitglied des Beklagten.

Der Beklagte ist in Genthin, Landkreis Jerichower Land ansässig. Er firmierte bis 2017
als Fremdenverkehrsverein Genthin e. V.

Beweis: Auszug aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts Stendal,
VR 60159, in Kopie als

Anlage K 1
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2. Der Beklagte hat drei Organe, nämlich den geschäftsführenden Vorstand, den Gesamt-
vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Gesamtvorstand des Beklagten besteht
gem. § 8 Ziff. 3 der Satzung des Beklagten aus sieben Vorstandsmitgliedern:

- dem Bürgermeister der Stadt Genthin als 1. Vorsitzendem,

- dem Bürgermeister der Stadt Jerichow als 2. Vorsitzendem,

- der Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Elbe-Parey als 3. Vorsitzender,

- dem Kassenführer und

- bis zu drei Beiräten.

Beweis: Satzung des Tourismusvereins Genthin, Jerichow, Elbe-Parey
e.V. in Kopie als

Anlage K 2

Den geschäftsführenden Vorstand (§ 8 Ziff. 2 der Anlage K 2) bilden derzeit Herr
Matthias Günther, Frau Nicole Golz und Herr Harald Bothe.

§ 9 der als Anlage K 2 vorgelegten Satzung lautet auszugsweise:

(…)

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Gesamtvorstand durch schriftliche
Einladung unter Einhaltung einer Frist von einer Woche einzuberufen.

(4) In der Einladung zur Versammlung muss der Gegenstand der Beschluss-
fassung (=Tagesordnung) bezeichnet sein.

3. Mit Schreiben vom 24.10.2019 berief Frau Marina Conradi eine Mitgliederversamm-
lung des Beklagten für den 18.11.2019 ein.

a) Das Schreiben ist auf dem Briefpapier des Beklagten verfasst. Frau Conradi unter-
zeichnete das Schreiben „im Auftrag“. Wer Frau Conradi einen Auftrag erteilt hat,
ist aus dem Schreiben nicht ersichtlich.

Beweis: Einladungsschreiben zur Mitgliederversammlung vom
24.10.2019 in Kopie als

Anlage K 3
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Frau Conradi ist als Sachbearbeiterin der Gemeinde Genthin administrativ für den
Beklagten tätig. Sie gehört keinem Organ des Beklagten an.

b) Ausweislich des als Anlage K 3 vorgelegten Einladungsschreibens vom
24.10.2019 sollte die Mitgliederversammlung am 18.11.2019 folgende Tagesord-
nungspunkte zum Gegenstand haben:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden,

2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung so wie Feststellung
der Beschlussfähigkeit,

3. Bestätigung der Tagesordnung,

4. Wahl Kassenführer/Schatzmeister,

5. Erfüllung Haushalt per 30.09.2019 (Tischvorlage) – BE: Frau Conradi,

6. Sachstand der gegenwärtigen Situation des Vereins – BE: Frau Golz,

7. Thema: „Sind wir bereit für die Zukunft? Tourismus in der Region
Genthin, Jerichow & Elbe Parey e. V. – touristische Wettbewerbsfähig-
keit auf dem Prüfstand!“ – Referentin Frau Fischer, Tourismusbeauf-
tragte,

8. Abschließende Diskussion, Anfragen und Anregungen der Mitglieder,

9. Schlussbemerkungen des Vorstandes.

Zu den Tagesordnungspunkten 1, 5, 6, 7, 8 und 9 wurden keine Beschlüsse gefasst. Die
übrigen Tagesordnungspunkte sind Gegenstand dieser Anfechtungsklage.

4. Die Einladung zur Mitgliederversammlung vom 18.11.2019 war nicht Gegenstand einer
Sitzung des Gesamtvorstands des Beklagten und der Gesamtvorstand hat insoweit auch
keinen Beschluss gefasst.

Die Mitgliederversammlung behandelte am 18.11.2019 die vorbenannten Tagesord-
nungspunkte und wählte Frau Sandra Hollerith als Kassenführerin/Schatzmeisterin.

Außerdem wählte die Mitgliederversammlung – außerhalb der Tagesordnung – Herrn
Christoph Michèl zum Beirat des Beklagten.
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Beweis: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.11.2019 in Ko-
pie als

Anlage K 4

Ausweislich des als Anlage K 4 vorgelegten Protokolls äußerte Herr Matthias Günther
bereits während der Mitgliederversammlung, ebenso wie mit Schreiben an den Gesamt-
vorstand vom 05.12.2019 und 20.12.2019 die Auffassung, die Beschlüsse seien auf-
grund von Mängeln nichtig.

Beweis: - Schreiben an den Gesamtvorstand vom 05.12.2019 in Ko-
pie als

- Schreiben an den Gesamtvorstand vom 20.12.2019 in Ko-
pie als

Anlage K 5

Anlage K 6

Mit Antrag vom 17.04.2020 versuchte Herr Matthias Günther die Unwirksamkeit der
streitgegenständlichen Beschlüsse durch den Gesamtvorstand mittels Umlaufbeschlus-
ses feststellen zu lassen. Die Vorstandsmitglieder Herr Harald Bothe, Frau Nicole Golz
und Frau Sandra Hollerith stimmten am 27.04.2020 jedoch gegen eine Entscheidung des
Gesamtvorstandes in dieser Sache.

Beweis: - Antrag von Herrn Matthias Günther auf Fassung eines
Umlaufbeschlusses vom 17.04.2020 in Kopie als

- Abstimmungsergebnis zum Umlaufbeschluss vom
27.04.2020 in Kopie als

Anlage K 7

Anlage K 8

Der Gesamtvorstand hat bis zum heutigen Tag keine ordnungsgemäße Einladung zu ei-
ner erneuten Mitgliederversammlung in dieser Angelegenheit veranlasst.

II. Rechtslage

1. Die Klage ist zulässig.

Statthaft ist eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der gefassten Beschlüsse gegen
den Beklagten gem. § 256 ZPO (vgl. BGH, NJW 2008, 69, 72; BGH, NJW 1973, 235,
236; Stöber/Otto-Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, XV. Rn. 874).
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Die Klägerin ist als Vereinsmitglied klagebefugt (vgl. Erman-Westermann, BGB,
15. Aufl. 2017, § 32 BGB Rn. 6; Staudinger-Schwennicke, BGB, Neubearbeitung 2019,
§ 32 Rn. 150 f.).

2. Die Klage ist begründet.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Beklagten vom 18.11.2019 sind nich-
tig.

Beschlussmängel führen zur Nichtigkeit von Beschlüssen, denen ein nicht heilbares Le-
gitimationsdefizit anhaftet, wenn ein solcher Mangel Relevanz für die Ausübung der
Mitwirkungsrechte besitzt (BGH, Urt. v. 02.07.2007 – II ZR 111/05, NJW 2008, 69
(73); OLG Brandenburg, Urt. v. 03.07.2012 – 11 U 174/07, zit. n. juris Rn. 70 f.; OLG
Hamm, Urt. v. 24.06.2013 – 8 U 125/12, zit. n. juris Rn. 66).

a) Die Einberufung der Mitgliederversammlung durch eine unzuständige Person, so-
wie die Missachtung der in der Satzung für die Einberufung vorgeschriebenen
Form, ist ein relevanter und ohne weiteres nichtigkeitsbegründender Beschluss-
mangel (BGH, Urt. v. 26. 10. 1955 – VI ZR 90/54, NJW 1955, 1917, 1918; OLG
Hamm, Urt. v. 16.01.1989 – 8 U 5/88, NJW-RR 1989, 1532, 1533; OLG Schles-
wig, Urt. v. 05.02.1960 – 5 U 114/59, NJW 1960, 1862, 1863).

Ausweislich des als Anlage K 3 vorgelegten Einladungsschreiben wurde die Mit-
gliederversammlung vom 18.11.2019 entgegen § 9 Ziff. 3 der als Anlage K 2 vor-
gelegten Satzung nicht vom Gesamtvorstand, sondern von der ersichtlich unzu-
ständigen Frau Conradi einberufen.

Bereits aus diesem Grund sind sämtliche Beschlüsse der Mitgliederversammlung
vom 18.11.2019 nichtig.

b) Auch die unvollständige Mitteilung von Gegenständen der Tagesordnung führt
zur Nichtigkeit der gefassten Beschlüsse (BGH, Urt. v. 02.07.2007 –
II ZR 111/05, NJW 2008, 69, 72; OLG Zweibrücken, Beschl. v. 19.12.2001 –
3 W 272/01, zit. n. juris Rn. 6 ff.; OLG Bremen, Beschl. v. 01.06.2011 –
2 W 27/11, NJW-RR 2011, 1487, 1488).

Entgegen § 9 Ziff. 4 der als Anlage K 2 vorgelegten Satzung war auf der Tages-
ordnung des als Anlage K 3 vorgelegten Einladungsschreibens vom 24.10.2019
die Wahl/Benennung einer Person zum Beirat nicht als Tagesordnungspunkt
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genannt. Dennoch wählte die Mitgliederversammlung ohne jede Ankündigung
ausweislich des als Anlage K 4 vorgelegten Protokolls Herrn Michèl zum Beirat.

3. Der Gesamtvorstand des Beklagten hat auf die als Anlage K 5 und Anlage K 6 vorge-
legten Schreiben von Herrn Matthias Günther keine ordnungsgemäße Beschlussfassung
der Mitgliederversammlung veranlasst.

Aus diesem Grund besteht Anlass zur Klage.

III. Gegenstandswert

Der Streitwert bemisst sich nach dem Interesse der Klägerin an der Feststellung (Her-
berger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger-Otto, BGB, 9. Aufl. 2020, § 32 BGB
Rn. 104).

Das Interesse der Klägerin an der Feststellung der Nichtigkeit der Wahlen eines Mit-
glieds des Gesamtvorstandes und der Kassenführerin/Schatzmeisterin dürfte mit einem
Gegenstandswert von EUR 2.000,00 angemessen beziffert sein. Ebenso bestimmte das
Landgericht Wuppertal in zweiter Instanz den Gegenstandwert für den Fall der Feststel-
lung nichtiger Beschlüsse zur Wahl des Vereinsvorsitzes, sowie des stellvertretenden
Vereinsvorsitzes (LG Wuppertal, Urt. v. 04.11.2009 – 8 S 44/09 –, Tz. 14 zit. n. juris).

Die Anforderung der Gerichtskosten bitten wir zu unseren Händen zu übermitteln.

Dr. Joachim Natterer
Rechtsanwalt



Seite 8


